[bookmark: _Hlk227138802]Fördervoraussetzungen gemäß Punkt 24.4.2 der SRL (Bewusstseinsbildung und Beratung): Referenzprojekte, Qualitätsnachweise oder zumindest Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind nachzuweisen.
Formular „Qualitätsnachweise und Maßnahmen zur Qualitätssicherung“ 78-03-BML (Beilage 1 zu Merkblatt 78-03-BML)
Referenzprojekte (falls zutreffend):
[bookmark: _Hlk224220627]Qualitätsnachweise oder Maßnahmen zur Qualitätssicherung (bitte auf die fünf Themenkreise eingehen) z.B.:
1. Qualifikation des internen projektabwickelnden Personals bzw. des Personals bei Auftragnehmern (Funktionen, Ausbildung, Praxis-Erfahrung):

2. Umsetzung und Sicherstellung der von entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen in Ihrer Institution bzw. bei Auftragnehmern:


3. Qualitätsnachweise und oder Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z.B. kontinuierliche Verbesserung Prozesse (KVP), PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act), Ergebnisse von Teilnehmerbefragung bzw. Kundenzufriedenheit):



4. Durch welche Qualitätssicherung Maßnahmen soll das Erreichen der Projektziele sicherstellt werden:




5. Welche Risiken könnten (aus Sicht der förderwerbenden Person) einer Zielerreichung entgegenstehen und welche Vorkehrungen werden getroffen, um diese Risiken zu minimieren:
Die Beschreibung der „Maßnahmen zur Qualitätssicherung“ sind im Projektantrag als Zusatzdokument in der Digitalen Förderplattform (DFP) hochzuladen (Bereich Förderwerberdaten/persönliche Fördervoraussetzungen)
